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Erwägungen
E. 4
Unklar ist, ob sich die Mieterin auch gegen die vorinstanzlichen Kostenfol- gen zur Wehr setzt. Die Vorinstanz auferlegte die Entscheidgebühr von
- 5 - Fr. 1'000.– den Mietern solidarisch (act. 23 E. 4 und S. 4 Dispositiv Ziff. 3 f.). Die Mieterin führt aus, nicht über die finanziellen Mittel zu verfügen, um "die Kosten" (wobei nicht abschliessend klar ist, welche Kosten sie meint) zu übernehmen. Die Mieterin ist auch hier darauf hinzuweisen, dass sie mit dem entspre- chenden Vorbringen verspätet ist. Ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege bezüglich des vorinstanzlichen Verfahrens wäre bei der Vorinstanz zu stellen gewesen und ist im Beschwerdeverfahren verspätet. 5.1 Umständehalber sind für dieses Verfahren keine Kosten zu erheben. Partei- entschädigungen sind keine zuzusprechen: der Mieterin nicht, weil sie mit ihrer Beschwerde unterliegt, der Vermieterin nicht, weil ihr keine Aufwendungen ent- standen sind, die zu entschädigen wären. 5.2 Soweit die Ausführungen der Mieterin sodann als sinngemässes Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren ver- standen werden könnten, wäre ein solches infolge des vorliegenden Kostenver- zichtes gegenstandslos und abzuschreiben. Es wird beschlossen:
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